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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1954

Norm

StVO §76 IIa

Rechtssatz

Wenn bloß auf einer Straßenseite ein Gehsteig vorhanden ist (auch nur auf eine Länge von fünfunddreißig Meter), darf

der Fußgänger am rechten Straßenrand bleiben und braucht nicht auf den anderen Gehsteig hinüberwechseln.
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